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 ■ Änderung der  Wirtschaftssatzung der Industrie- und Handelskammer zu Rostock für das  Geschäftsjahr 2014
 ■ Wirtschaftssatzung der Industrie- und Handelskammer zu Rostock für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Wirtschaftsplan, bestehend aus dem 
erfolgs- und Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Rostock für das Geschäftsjahr 2015

 ■ 2. Änderung der Prüfungsordnung für die Sachkundeprüfung Geprüfter Finanzanlagenfachmann/-frau IHK
 ■ bekanntmachung der IHK zu Rostock zum Sachverständigenwesen
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1 nichtkaufleute sind Gewerbetreibende, die nicht im 
Handelsregister eingetragen sind und deren Gewerbe-
betrieb nach art oder umfang einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.

2 Kaufleute sind Gewerbetreibende, die im Handelsre-
gister eingetragen sind oder deren Gewerbebetrieb 
nach art und umfang einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.

Änderung der 
 Wirtschaftssatzung  
der Industrie- und  
Handelskammer  
zu Rostock für das  
geschäftsjahr 2014

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskam-
mer zu Rostock hat in ihrer Sitzung vom 24. novem-
ber 2014 gemäß § 4 Satz 2 nr. 1 des Gesetzes zur 
vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 
Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (bGbl. I, 
S. 920), zuletzt geändert durch artikel 17 des Gesetzes 
zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie 
zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 
(bGbl. I, S. 2749), sowie der beitragsordnung vom 
28. november 2005 in der Fassung vom 18. november 
2013 folgende Änderung der Wirtschaftssatzung für 
das Geschäftsjahr 2014 (01. Januar 2014 bis 31. De-
zember 2014) beschlossen:

I. Die beschlossene Wirtschaftssatzung für das Ge-
schäftsjahr 2014 vom 18. november 2013 wird in 
abschnitt II, Ziffer 3, Satz 1 wie folgt geändert:

 „als umlagen sind zu erheben 0,14 % des Gewer-
beertrages, hilfsweise des Gewinns aus Gewerbe-
betrieb.“

II. Inkrafttreten

 Diese Änderung der Wirtschaftssatzung für das 
Geschäftsjahr 2014 tritt mit Rückwirkung zum 
01. Januar 2014 in Kraft

Rostock, den 24. november 2014
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

gez. Claus Ruhe Madsen gez. Jens Rademacher
Präsident Hauptgeschäftsführer

Die vorstehende Änderung der Wirtschaftssatzung wird 
hiermit ausgefertigt und in der IHK-Zeitschrift „WIR“ 
veröffentlicht.

Rostock, den 24. november 2014
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

gez. Claus Ruhe Madsen gez. Jens Rademacher
Präsident Hauptgeschäftsführer

Wirtschaftssatzung  
der Industrie- und  
Handelskammer  
zu Rostock für das  
geschäftsjahr 2015

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskam-
mer zu Rostock hat in ihrer Sitzung vom 24. novem-
ber 2014 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur 
vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 
Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (bGbl. I, S. 
920), zuletzt geändert durch artikel 17 des Gesetzes 
zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie 
zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 
(bGbl. I, S. 2749), sowie der beitragsordnung vom 28. 
november 2005 in der Fassung vom 18. november 
2013 folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäfts-
jahr 2015 (01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015) 
beschlossen:

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im erfolgsplan mit
 erträgen in Höhe von 7.481.600,00 euR
 aufwendungen in Höhe von 9.002.400,00 euR
 geplantem Vortrag in Höhe von 0,00 euR
 Saldo der Rücklagen- 

veränderungen in Höhe von 1.619.300,00 euR

2. im Finanzplan mit
 Investitionseinzahlungen  

in Höhe von 2.000,00 euR
 Investitionsauszahlungen  

in Höhe von 1.437.500,00 euR

festgestellt.

II. Beitrag

1. beitragsfreistellung

1.1. natürliche Personen und Personengesellschaften, 
die nicht in das Handelsregister eingetragen sind, 
und eingetragene Vereine, wenn nach art und um-
fang ein in kaufmännischer Weise eingerichteter 
Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vom 
beitrag freigestellt, soweit ihr Gewerbeertrag nach 
dem Gewerbesteuergesetz oder, soweit für das be-
messungsjahr ein Gewerbesteuermessbetrag nicht 
festgesetzt wird, ihr nach dem einkommenssteu-
ergesetz ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb 
5.200,00 euro nicht übersteigt.

1.2. nicht im Handelsregister eingetragene natürli-
che Personen, die ihr Gewerbe nach dem 31. De-
zember 2003 angezeigt und in den letzten fünf 

Wirtschaftsjahren vor ihrer betriebseröffnung 
weder einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder selbstständiger arbeit erzielt 
haben, noch an einer Kapitalgesellschaft mittel-
bar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel 
beteiligt waren, sind für das Geschäftsjahr der In-
dustrie- und Handelskammer, in dem die betriebs-
eröffnung erfolgt, und für das darauffolgende Jahr 
von der umlage und vom Grundbeitrag sowie für 
das dritte und vierte Jahr von der umlage befreit, 
wenn ihr Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
Gewerbebetrieb, 25.000,00 euR nicht übersteigt.

2. als Grundbeiträge sind zu erheben 

2.1. von nichtkaufleuten1, mit einem Gewerbeertrag, 
hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb,
– von 5.200,01 euR 

bis 15.340,00 euR 35,00 euR 
– von 15.340,01 euR 

bis 25.000,00 euR 80,00 euR 
– von 25.000,01 euR 

bis 40.000,00 euR 130,00 euR 
– von 40.000,01 euR 

bis 50.000,00 euR 160,00 euR 
 soweit nicht die befreiung nach Ziff. II.1.2. ein-

greift;

2.2. von Kaufleuten2 mit einem Verlust oder mit einem 
Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbe-
betrieb,
– bis 50.000,00 euR 160,00 euR 

 Dieser Mindestgrundbeitrag ist auch bei negati-
vem betriebsergebnis zu erheben.

 Dieser Mindestgrundbeitrag wird für Zugehörige 
der Industrie- und Handelskammer in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft, deren gewerbliche 
Tätigkeit sich in der Funktion eines persönlich 
haftenden Gesellschafters in nicht mehr als ei-
ner Personenhandelsgesellschaft erschöpft, auf 
schriftlichen antrag um 80,00 euR reduziert, 
sofern beide Gesellschaften der Industrie- und 
Handelskammer zu Rostock angehören;

2.3. von allen Zugehörigen der Industrie- und Han-
delskammer mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise 
Gewinn aus Gewerbebetrieb, 
– von 50.000,01 euR 

bis 75.000,00 euR 240,00 euR 
– von 75.000,01 euR 

bis 100.000,00 euR 320,00 euR 
– ab 100.000,01 euR 640,00 euR 
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